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IX. Fazit

Für zukünftige Kooperationen sind Gesellschaften bürgerlichen Rechts 
regelmäßig zu vermeiden. Obgleich im Einzelfall – trotz der vorstehenden 
Ausführungen – vielleicht doch (praktisch) sinnvoll und / oder gewünscht, 
ist jedenfalls eine ordnungsgemäße und regelmäßige Prüfung der Tätigkei-
ten und Kooperationen notwendig, insbesondere um steuerliche 
Pflichten rechtzeitig zu erkennen.

Um einer nachteiligen „ungeplanten“ Entstehung einer GbR vorzubeu-
gen, sollte nach Abstimmung des Inhalts der Kooperation und der Verant-
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wortlichen, ermittelt werden, welche Kooperationsform vorzugswürdig ist. 
Kooperationsinhalt und die angestrebte Kooperationsform sollten hierbei 
grundsätzlich mit der zuständigen kirchlichen Aufsicht (Landeskirche oder 
Diözese) abgestimmt werden um anschließend das Vorhaben durch den 
Abschluss der notwendigen Verträge in die Tat umzusetzen. Dabei emp-
fiehlt es sich Fallgruppen zu bilden und für diese geeignete Rechtsformen 
vorzusehen.

Aus steuerlicher und rechtlicher Sicht empfehlenswert erscheinen eigen-
ständige Körperschaften des öffentlichen Rechts und Kooperationen auf 
Grundlage öffentlich-rechtlicher Verträge, da diese auch weiterhin steuer-
lich (USt und Ertragsteuern) privilegiert sein können. Aufgrund der Steuer-
begünstigungen des Gemeinnützigkeitsrechts sind darüber hinaus auch 
Kooperationen auf Grundlage eingetragener Vereine oder gemeinnütziger 
GmbHs potenziell vorteilhaft. Insbesondere im Verbund mit den nunmehr 
weiter an Bedeutung gewinnenden Umsatzsteuerbefreiungen (§ 4 UStG), 
können hierin Lösungen liegen.

Bei der Gründung einer solchen Kooperation sollten ferner einige ope-
rative Schritte beachtet werden, hierzu zählen insbesondere:

–  Abstimmung mit dem potenziellen Kooperationspartner über den ge-
nauen Inhalt der Kooperation

– Festlegung der Verantwortlichen für die Kooperation
–  Prüfung des Kooperationsinhalts und der gewählten Kooperations-

form durch die zuständige kirchliche Aufsicht (Landeskirche oder
Diözese).

Im Rahmen dessen sollten Tax Compliance Management Systeme speziell 
mit Blick auf künftige oder bestehende Kooperationen entwickelt bzw. er-
weitert werden, um einerseits die laufende Tätigkeit effizient zu überwachen 
und um vergangene Sachverhalte systematisch aufzuarbeiten.

Abschließend sei auch darauf verwiesen, dass die Schaffung eigener 
kirchenrechtlicher Rechtsgrundlagen unter Beachtung der dargestellten 
Auslegungskriterien, insbesondere vor dem Hintergrund der Neuregelung 
des Umsatzsteuerrechts, vorteilhaft sein mag und weitere Begutachtung ver-
dient.  
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 Erste dahingehende Bestrebungen sind zu beobachten. 
Entsprechende Rechtspositionen sollten verteidigt und sofern rechtlich 
zulässig umgesetzt werden. Vor dem Hintergrund der Vielzahl an 
Leistungen scheint hinsicht-lich der Umsetzung der Vorgaben des § 2b 
UStG regelmäßig auch der Einsatz digitaler Lösungsansätze ratsam.88

Eine durchdachte und steuerrechtlich geprüfte Lösung für künftige 
Kooperationen gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund des § 2b UStG 
zunehmend an Bedeutung. Klare Entscheidungen zu privatrechtlicher 
Ausgestaltung im Rahmen des bestehenden numerus clausus des 
Gesellschaftsrechts oder öffentlich-rechtlicher Ausgestaltung und 
genauerer Prüfung von Möglichkeiten, welche die verfassungsrechtliche 
Sonderstellung der Kirchen berücksichtigen, bergen Möglichkeiten und 
Chancen.




